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1. AUSGANGSLAGE  

Soweit ein (ggf. auch höherer) Leistungsbezug auf einer schädigenden Handlung Drit-
ter beruht, steht dem Träger der Sozialleistung ein Schadensersatzanspruch gegen-
über dem Verursacher zu. Möglicherweise bestehende privatrechtliche Ersatzansprü-
che der eHb gehen bereits mit Ereignis auf den Träger über (§ 116 SGB X). 
 
 

Gesetzlicher 
Anspruchsübergang 

2. HINTERGRUND  

(1) Aus der Neukonzeption der Antragsvordrucke zum Alg II im Zuge des SGB II-Fort-
entwicklungsgesetzes wird deutlich, dass die Frage des Erkennens und Aufgreifens 
entsprechender Fallkonstellationen ungenügend ist. 
 

 

(2) Durch Einkauf einer entsprechenden Dienstleistung ist das Verfahren bei Regress-
fällen, d.h. Leistungsfällen, die entweder durch eine schädigende Handlung Dritter 
eintraten bzw. die Bezugsdauer durch eine schädigende Handlung Dritter verlängert 
wurden, neu geregelt.  

 

Entgegen der bisherigen Praxis erledigt nunmehr die RD Nord die Geltendmachung 
und Durchsetzung des Schadenersatzanspruchs beim Schädiger bzw. dessen Haft-
pflichtversicherung. 
 
 

Unterstützung durch 
die RD Nord 

3. SONSTIGES  

(1) Die Sachbearbeiter stellen sicher, dass im Rahmen der Antragsannahme und bei 
der Vorgangsbearbeitung die Ersatzpflicht Dritter geprüft wird. Hierzu ist die als Anlage 
beigefügt Arbeitshilfe zu nutzen.  

Arbeitshilfe 
(Anlage) 

Die dort beschriebenen Hinweise sind zwingend zu beachten und anzuwenden. Ge-
prüfte und eingeleitete Regressfälle sind zu erfassen. 
 

 

(2) Die Teamleiter stellen sicher, dass alle Mitarbeiter im Zuständigkeitsbereich über 
Regressfragen informiert sind und beziehen die Thematik in die Fachaufsicht mit ein. 
 
 
 

Fachaufsicht 

4. AUFHEBUNG  

Die DBl.-GA 15/2006 ist mit sofortiger Wirkung aufgehoben. 
 

 

 

 

Wachholz  

Anlage  

 



Anlage 

zur Dienstblatt-Geschäftsanweisung 5/2007 

 
 
 
Jobcenter Güstrow 
Teamleiter für Grundsatzfragen 

 

 

 

Anleitung 

für das 

Erkennen und das Aufgreifen  

von  

Regressangelegenheiten 
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1. Allgemeines 

1.1 Allgemeine Informationen zum Regress 

Bei Regressansprüchen handelt es sich um zivilrechtliche Ansprüche gegen schadenersatzpflichtige Dritte. 

Sind Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu zahlen bzw. werden Rehabilitationsmaßnahmen 
durch Verschulden eines Dritten erforderlich, ist der Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherung zum Ersatz 
der Kosten verpflichtet.  
 
Voraussetzung für einen privatrechtlichen Schadensersatz ist immer das Verschulden eines Dritten. Das Be-

stehen des Anspruches ist gegenüber dem Schädiger bzw. dessen Haftpflichtversicherung hinsichtlich der Ent-
stehung und der Höhe nachzuweisen. Entscheidend ist deshalb eine umfassende Sachverhaltsermittlung. 
 
Schadenersatzansprüche können sich insbesondere ergeben aus der 

 Haftung aus Verschulden (§ 823 BGB) oder 
 Gefährdungshaftung (z.B. § 7 Straßenverkehrsgesetz). 
 
Schadensereignisse, die eine Haftung auslösen, können z.B. sein: 

 Verkehrsunfälle, 
 ärztliche Behandlungsfehler, 
 Sportunfälle, 
 strafbare Tätlichkeiten, 
 sonstige Unfälle (z.B. Tierunfälle (mit/durch), Flugzeugabstürze, Unfälle durch Materialfehler usw.) 
 
Es muss ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Schadensereignis und Leistungsbezug bzw. der Not-

wendigkeit von Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben bestehen, d.h. die Sozialleistung muss gerade wegen 
dieser Verletzung gewährt werden. 
Die Schädigung bleibt kausal für den Leistungsbezug, solange die Hilfebedürftigkeit wegen des zugefügten 
Schadens nicht beendet werden kann. Der Schadenersatz erstreckt sich auch auf den Leistungsbezug nach 
einer Zwischenbeschäftigung, sofern das schädigende Ereignis noch adäquat ursächlich für die Hilfebedürftigkeit 
ist.  
 
Sind Rehabilitationsmaßnahmen zur Beseitigung des Schadens erforderlich gewesen, liegt die Kausalität so 
lange vor, wie der Geschädigte noch nicht beruflich eingegliedert ist. Bei erneuter Arbeitslosigkeit ist ebenso die 
Kausalität zu prüfen, d.h. ob der Verlust des Arbeitsplatzes auf die unfallbedingte Schädigung zurückzuführen 
ist. 
 
Das Erkennen und Aufgreifen der Regressfälle obliegt ausschließlich dem Jobcenter Güstrow. 
 
Das Verfolgen und Durchsetzen der RD Nord. 
Dazu zählt auch jegliche Korrespondenz mit dem Schädiger bzw. dessen Haftpflichtversicherung und auch die 

Bearbeitung von Anfragen von Sozialversicherungsträgern und Rechtsanwälten zum Stand des Regressverfah-
rens oder zur Unfallbedingtheit der Leistungen. 
 

Inhaltsverzeichnis 
1.2 Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 116 SGB X geht die Schadenersatzforderung zum Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses auf das 

Jobcenter Güstrow über; also bereits zum Unfallzeitpunkt. 
 

Inhaltsverzeichnis 
1.3 Verjährung 

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt gemäß § 195 BGB drei Jahre.  
 
Sie beginnt für Schadensereignisse ab dem 01.01.2002 mit dem Schluss des Jahres zu laufen, in dem der An-

spruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person 
des Schuldners erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen (§ 199 Abs. 1 BGB). 
 
Bei Schadensereignissen vor dem 01.01.2002 endet die Verjährungsfrist nach Ablauf von drei Jahren von dem 

Zeitpunkt an, in welchem der Verletzte von dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt. 
Ist der Ersatzanspruch auf die BA übergegangen, ist auf deren Kenntnis abzustellen.  
 
Aufgrund der zahlreichen Ausnahmen in den Verjährungsvorschriften ist eine zügige Vorlage potentieller Re-
gressfälle einschließlich aller erforderlichen Unterlagen in der Regionaldirektion von großer Bedeutung. 
 

Inhaltsverzeichnis 
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2. Verfahrenshinweise 

2.1 Erkennen von Regressfällen 

Hinweise auf mögliche Schadenersatzansprüche ergeben sich u.a. aus Informationen z.B. der arbeits- und aus-
bildungsmarktbezogenen Bereiche bzw. des ärztlichen Dienstes. 
 
Weitere Indizien für einen Regressfall finden sich aber auch bei 

 
 Äußerungen in Beratungsgesprächen, 
 Beantwortung der Frage 3e im Antragsvordruck Alg, 
 Angaben im Vordruck „Veränderungsanzeige“, 
 Angaben des Arbeitgebers in der Arbeitsbescheinigung (z.B. zum Kündigungsgrund), 
 Ausführungen in arbeitsamtsärztlichen Gutachten, 
 Erstattung der Unfallanzeige BA, 
 Anfragen/Mitteilungen anderer Sozialversicherungsträger (Krankenkasse, Rententräger) über eigene Re-

gressforderungen 
 Stellungnahmen zur Kündigung 
 Bescheinigungen von Krankenkassen 
 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
 
Typische Fallgestaltungen sind: 

 
 eine berufliche Rehabilitation ist auf Grund des Unfalls erforderlich, 
 die Hilfebedürftigkeit ist Folge des Unfalls, weil dem Arbeitnehmer auf Grund des Unfalls und der damit 

verbundenen Krankheit gekündigt wurde, 
 das Arbeitsverhältnis war zwar befristet, aber es liegen unfallbedingte Vermittlungshemmnisse vor, 
 während des Leistungsbezuges erleidet der Leistungsempfänger einen Unfall oder einen tätlichen Übergriff, 

der von einem Dritten verschuldet wurde, die Leistungszahlung für die Dauer der Erkrankung ist geltend zu 
machen, 

 Leistungsfälle in Anwendung der „Nahtlosigkeitsregelung“ nach § 8 SGB II, 
 sonstige Leistungen werden unfallbedingt gewährt (z.B. ABM, FbW, Trainingsmaßnahmen, VGS, EGZ, 

MOBI usw.) 
 Wegfall von Erwerbseinkommen aufgrund Wegeunfall u.ä. 
 

Inhaltsverzeichnis 
2.2 Einleitung des Regressverfahrens (Alg II)  

Die fachliche Anleitung für die Bearbeitung von Regressfällen obliegt 72. Jegliche Abgabe an die RD ist mit 72 
abzustimmen. 
 
Liegen Anhaltspunkte für ein Regressverfahren vor, liegt es in der Verantwortung des feststellenden Mitarbeiters 
des Jobcenters Güstrow, die Einleitung des Regressverfahrens sicherzustellen, indem die die nachfolgend be-
nannten Unterlagen beschafft werden. 
 

Inhaltsverzeichnis 
2.3 Beschaffung und Übersendung regressrelevanter Unterlagen 

Damit von eHb nicht mehrfach Informationen angefordert werden, ist zu prüfen, ob im Jobcenter Güstrow bereits 
Unterlagen vorliegen. Erforderlich sind der 

 
 Unfallfragebogen (Zusatzblatt 10) 
 und die Schweigepflichtsentbindung(en). 
 

Diese Vordrucke müssen mit Datum und Unterschrift versehen sein. 
 
Unvollständig ausgefüllte Unfallunterlagen sind nicht verwertbar. Insbesondere sind konkrete Angaben über 

Unfallbeteiligte und Versicherungen (Schadennummer), Unfallschilderung und ggf. Adresse des Rechtsanwalts 
erforderlich. 
Für die Verfolgung und Durchsetzung des Schadenersatzanspruches sind bei einem Alg II-Regress folgende 
Unterlagen zu beschaffen: 

 
 Unfallfragebogen mit Anlagen (Abtretungserklärung und Schweigepflichtsentbindung) im Original, 
 Kopie des/der Alg II-Antrages/Anträge, 
 Kopie des vollständigen AA-ärztlichen Gutachtens bzw. Fremdgutachtens, 
 Kopie der maßgeblichen Arbeitsbescheinigung sowie ergänzende Unterlagen (z.B. Kündigungsschreiben, 

Stellungnahme des Arbeitslosen zur Kündigung usw.), 
 Kopie der Bescheinigung der Krankenkasse über den Bezug von Lohnersatzleistungen, 
 Kopie der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sowie 
 Berechnungsbogen/Kostenaufstellung (sofern bereits möglich) 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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ÄD/PD-Gutachten sind in ungeschwärzter Fassung mit dem Antrag auf Begutachtung im verschlossenen Um-

schlag vorzulegen. Befundunterlagen werden nicht benötigt. 
 
Soweit Unterlagen erst später vorgelegt werden können, ist mit der Neufallvorlage darauf hinzuweisen. Die um-
gehende Vorlage dieser weiteren Unterlagen erfolgt unaufgefordert durch die zuständige Agentur für Arbeit. 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
2.4 Anmeldung des Schadenersatzanspruches usw. 

Die vollständig erhobenen Unterlagen sind über TL an die RD Nord (Org.Z. 301.3) zu übersenden. Dort erfolgt 
die Prüfung des Sachverhaltes und ggf. die weitere Bearbeitung. 
 

Inhaltsverzeichnis 
2.5 Aufgaben der Teams bei laufenden Regressfällen 

Veränderungen im Leistungsbezug sind unaufgefordert über TL der RD mitzuteilen und nach deren Hinweisen 

einzupflegen. Dies umfasst insbesondere 
 
 Beendigung des Leistungsbezuges wegen Arbeitsaufnahme, Maßnahmeantritt, Maßnahmeabbruch oder 

aus sonstigen Gründen, 
 Veränderungen in der Bedarfshöhe, 
 Einkommenserzielung, 
 Rentenantrag/-bewilligung, Erstattungsansprüche gegen Rententräger, 
 Umzug in einen anderen AA-Bezirk. 
 
Ebenso sind im Reha-Regress erhebliche Sachstandsänderungen unaufgefordert über TL der RD mitzuteilen 

und nach dessen Hinweisen einzupflegen. Dies sind z.B.: 
 
 Erklärung eines anderen Reha-Trägers hinsichtlich seiner Zuständigkeit, 
 Ergebnisberichte einer Maßnahme, 
 Abbruch einer Maßnahme, 
 Arbeitslosigkeit nach Abschluss der Maßnahme, 
 Ablehnung bzw. Rücknahme des Reha-Antrages, 
 Arbeitsaufnahme (mit oder ohne Leistungen der AA an den Arbeitgeber), Wohnsitzwechsel. 
 
Damit Anfragen auch nach abgeschlossenem Leistungsfall noch beantwortet werden können, dürfen die Reha- 
bzw. Leistungsakten nicht vernichtet werden, solange das Regressverfahren läuft. 
 
Ebenfalls müssen in Fällen, in denen keine konkreten Leistungen vom Jobcenter Güstrow erbracht werden, aber 
in Zukunft eine Leistungspflicht nicht auszuschließen ist, die Beratungsvermerke aus Beweisgründen verfügbar 
bleiben. Zur Vermeidung eines Datenverlustes ist das BewA in VerBIS in allen Regressfällen für die Dauer von 
5 Jahren zur Reaktivierung vorzumerken. 
 
Zur Sicherstellung, dass sämtliche zu erbringenden Leistungen vom Regress erfasst werden können, ist eine 
gegenseitige Information der unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche im Jobcenter Güstrow notwendig. Die 
Gestaltung des Informationsaustausches liegt grundsätzlich in der Verantwortung der Teams. 
 

Inhaltsverzeichnis 
2.6 Kostenaufstellungen/Berechnungsbogen 

Kostenaufstellungen sind Urkunden, die dem Schadenersatzverpflichteten zur Begründung der Forderungs-

höhe vorgelegt werden (Beweismittel). Sie bilden die Grundlage der Abrechnungen mit den Versicherungen. Die 
Versicherungen erwarten zu Recht vollständige und schlüssige Dokumente zu den geltend gemachten Forde-
rungen.  
Aus diesem Grund sind für die Kostenaufstellung ausschließlich die Vordrucke aus den Fachanwendungen 
bzw. die im Intranet zur Verfügung gestellten Vordrucke zu verwenden, welche mit Datum und Unterschrift 

zu versehen sind. Auf der Kostenaufstellung dürfen keine Anmerkungen oder Erläuterungen vorhanden sein.  
 
Die Verantwortlichkeit für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Kostenaufstellungen fällt in die Zuständigkeit der 
Teams. 
 
Die Kostenaufstellungen sind auf Anforderung  über den TL der RD zu übersenden, und zwar wird diese z.B. 

 bei Alg II bei Auslaufen eines Bewilligungsabschnittes bzw. nach dem Ende der Leistungszahlung während 
Krankheit,  

 bei sonstigen SGB II Leistungen grundsätzlich nach Abschluss der Maßnahme. Dauert die Maßnahme länger 
als 12 Monate an, ist halbjährlich eine Zwischenabrechnung erfolgen. 

Inhaltsverzeichnis 
3. Abschluss des Regressverfahrens 

Über die Einstellung des Regressverfahrens wird das Team von der RD schriftlich informiert. 
Inhaltsverzeichnis 

http://www.baintern.de/nn_241964/Navigation/Dienststellen/RD-Nord/101-RD-Nord/Rechtsangelegenheiten/Reha-Regress/Index.html__nnn=true

